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RS OGH 1955/7/13 2Ob443/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1955

Norm

ABGB §1325 D8

ASVG §332 Abs2

Rechtssatz

Der Schädiger braucht dem Sozialversicherer, auf den die Ansprüche des Verletzten im Augenblick des Unfalles

übergegangen waren, die durch spätere Gesetzgebung erhöhten Sozialrenten nicht zu erstatten, wenn durch einen

Abfindungsvergleich die Ansprüche des Verletzten im guten Glauben abgegolten und erfüllt wurden.
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